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Bauleitplanung der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim,  
Ortsgemeinde Schwabenheim 

 
31. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes  

„Am oberen Grasweg“ 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 

3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist 

bis zum 19.12.2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gau-Algesheim und Wettenberg, den 19.01.2026 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

EWR Netz GmbH (20.11.2025) 

Geschäftsstelle praktische Denkmalpflege, Direktion Landesdenkmalpflege 

(26.11.2025) 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie 

(18.12.2025) 

Landesbetrieb Mobilität Worms (17.12.2025) 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Bauen und Umwelt (09.01.2026) 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (10.12.2025) 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (09.01.2026) 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-

fallwirtschaft, Bodenschutz (06.01.2026) 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Abwasserzweckverband (11.08.2022) 

Bundeswehr, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr (21.11.2025) 

Dienstleistungszentrum Rheinland-Pfalz, Abt. Landentwicklung und ländliche Bo-

denordnung (12.12.2025) 

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Mainz 

(15.12.2025) 

Landwirtschaftskammer Rheinland- Pfalz, Raumordnung, Regionalentwicklung, 

Naturschutz (18.12.2025) 

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (16.12.2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Bürger 1 (16.12.2025) 
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Beschlussempfehlung 

 

Feststellungsbeschluss 

 

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB eingegange-

nen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen 

der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim und somit als Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 

BauGB beschlossen. 

 

(2) Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird festgestellt. Die Änderung des Flä-

chennutzungsplanes ist der Genehmigungsbehörde gemäß § 6 Abs. 1 BauGB zur 

Genehmigung vorzulegen. 

 

(3) Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird nach erteilter Genehmigung gemäß 

§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
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EWR Netz GmbH (20.11.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Planung zur Kenntnis 
genommen. 
Die Hinweise beziehen sich auf die Umsetzung und den Vollzug der Bauleitplanung und 
sind dementsprechend bei der Ausführung zu beachten.  
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Geschäftsstelle praktische Denkmalpflege, Direktion Landesdenkmalpflege 

(26.11.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht aufgrund der Nicht-Betroffenheit kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Planung zur Kenntnis 
genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Die Hinweise 
betreffen ausnahmslos die Umsetzung und den Vollzug der Bauleitplanung. 
Festsetzungen aus städtebaulichen Gründen sind nicht erforderlich. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie (18.12.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Planung zur 
Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Die Hinweise 
betreffen ausnahmslos die Umsetzung und den Vollzug der Bauleitplanung. 
Festsetzungen aus städtebaulichen Gründen sind nicht erforderlich. 
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Landesbetrieb Mobilität Worms (17.12.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht an dieser Stelle zunächst kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der LBM Worms hat mit Schreiben vom 17.12.2025 zunächst formale Bedenken gegen 
die Planung geäußert, da eine abschließende fachliche Stellungnahme aufgrund eines 
noch ausstehenden Abstimmungstermins zum geplanten Kreisverkehrsplatz (KVP) an 
der L 428 nicht fristgerecht abgegeben werden konnte. Die erhobenen Bedenken werden 
zur Kenntnis genommen. Durch das nachfolgende Abstimmungsgespräch am 
19.01.2026 im Hause des LBM Worms unter Beteiligung der Gemeinde, der 
Verbandsgemeinde, des Vorhabenträgers und der Fachplaner wurden die verkehrlichen 
Belange grundsätzlich geklärt. Aus Sicht der Bauleitplanung stehen dem Vorhaben keine 
wesentlichen Belange des LBM mehr entgegen:  
Verkehrliche Erschließung: Die Anbindung der Plangebiete „Am oberen Grasweg“ 
(PENNY) und „Am Klostergarten“ (Wohnen) erfolgt über einen gemeinsamen 
Kreisverkehrsplatz (KVP) an der L 428. Der LBM hat dem vorliegenden Planungsstand 
des Ingenieurbüros Retzler grundsätzlich zugestimmt. 
Baulast und Unterhalt: Es wird eine Anbauvereinbarung zwischen der Gemeinde und 
dem LBM geschlossen. Die Gemeinde übernimmt die Erschließungsträgerschaft, 
während der LBM nach Fertigstellung die Straßenbaulast für den KVP übernimmt. 
Verkehrssicherheit und Radverkehr: Die Radwegeführung wird bis zum KVP geführt und 
innerorts aus Sicherheitsgründen im Mischverkehr auf der Fahrbahn fortgesetzt. Zur 
Geschwindigkeitsreduzierung werden die Fahrbahnteiler am Ortseingang baulich 
verlängert. 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Die im Entwurf vorgesehenen Bushaltestellen 
werden zugunsten einer höheren Verkehrssicherheit in Richtung Ortslage verschoben 
und als Haltepunkte auf der Fahrbahn realisiert. Da diese Standorte außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegen, ist keine erneute Offenlegung des 
Entwurfs erforderlich. 
Entwässerung: Die Entwässerung des KVP wird über ein im Plangebiet vorgesehenes 
Regenrückhaltebecken der Gemeinde sichergestellt.  
Fazit: Durch die Abstimmung mit dem Baulastträger ist die verkehrssichere Erschließung 
des Plangebietes gewährleistet. Die im Aktenvermerk vom 21.01.2026 dokumentierten 
Anpassungen werden in der weiteren Ausführungsplanung berücksichtigt, ohne die 
Grundzüge der Bauleitplanung zu berühren. Dem Satzungsbeschluss stehen somit keine 
verkehrlichen Belange der Landesstraße entgegen. 
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Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Bauen und Umwelt (09.01.2026) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ihnen wird grundsätzlich 
Rechnung getragen. 
Die Hinweise zu den Belangen des Landschafts- und Kulturlandschaftsschutzes wurden 
erkannt und berücksichtigt. Der Bebauungsplan trägt den Vorgaben des Regionalen 
Raumordnungsplans Rechnung, indem Maßnahmen zur Minderung von 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes festgesetzt werden. Hierzu zählen 
insbesondere die Begrenzung der baulichen Höhenentwicklung, die landschaftsgerechte 
Einbindung des Vorhabens am Ortsrand sowie umfangreiche Pflanz- und 
Begrünungsmaßnahmen. Die verbleibenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
werden unter Berücksichtigung der Bedeutung des Standorts für die wohnortnahe 
Versorgung als vertretbar bewertet. Vor diesem Hintergrund kann den Anmerkungen der 
Unteren Landesplanungsbehörde durch die vorgesehenen Maßnahmen hinreichend 
Rechnung getragen werden. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ihnen wird entsprochen.  
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurden entsprechende Festsetzungen 
getroffen. Diesen wurde in der Stellungnahme zum Bebauungsplan auch zugestimmt.   
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Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Begründung gefolgt wird. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Vorliegend ergibt sich kein 
Handlungsbedarf.  
Richtigerweise wird festgestellt, dass mögliche Veränderungen am Altstandort im 
Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung nicht relevant sind. Bei einer 
Nutzungsänderung sind in diesem Bereich sind die Verträglichkeiten selbstverständlich 
zu berücksichtigen.  
 
Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Ersatzflächen für den Wohnmobilstellplatz stehen aktuell noch nicht zur Verfügung. Die 
Gemeinde prüft die Möglichkeiten. Da sich der Sachverhalt außerhalb der vorliegenden 
Bauleitplanung bewegt, besteht an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 6.: Der Forderung nach einer expliziten Darstellung der gesamten externen 
Ausgleichsflächen wird nicht gefolgt. Die Gemeinde sieht das Entwicklungsgebot 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB als gewahrt an. 
Die externe Kompensation erfolgt auf Flächen, deren Darstellung im wirksamen 
Flächennutzungsplan bereits heute eine ökologische Aufwertung zulässt oder diese 
bereits im Kern vorsieht. Ein wesentlicher Teil der Maßnahmenfläche ist im wirksamen 
FNP bereits als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft dargestellt. Damit entspricht die verbindliche Festsetzung im 
Bebauungsplan exakt der Zielsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung. Die westliche 
Fläche ist zwar als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, liegt jedoch größtenteils im 
Überschwemmungsgebiet. Die Nutzung als extensives Feuchtgrünland 
(Kompensationsmaßnahme) ist mit der ökologischen Funktion eines 
Überschwemmungsgebietes und der Grundkonzeption einer Freihaltung der Selzaue 
voll vereinbar. Der Rechtsbegriff des Entwickelns gestattet es zudem, "von den 
gegenständlichen Darstellungen des Flächennutzungsplans abzuweichen [...] sofern der 
Bebauungsplan trotz der Abweichung der Grundkonzeption des Flächennutzungsplans 
nicht widerspricht" (vgl. BauR 2000, S. 358, 359). Da die Flächen im FNP bereits als 
ökologisch wertvolle Außenbereichsflächen (Naturschutz/Landwirtschaft im 
Überschwemmungsgebiet) charakterisiert sind, stellt die parzellenscharfe Festsetzung 
als Ausgleichsfläche lediglich eine zulässige Verfeinerung der Planstufe dar. Der FNP 
stellt die Flächennutzung nur „in den Grundzügen“ (§ 5 BauGB) dar. Diese Grundzüge 
(hier: Erhalt einer ökologisch wertvollen Aue) bleiben vorliegend voll erhalten. Die 
Flächen sind zudem im vorhabenbezogenen Bebauungsplan und im 
Durchführungsvertrag rechtssicher und dauerhaft gesichert. 
 
Zu 7.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anmerkungen bestehen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 8.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 9.: Der Forderung nach einer expliziten Darstellung der gesamten externen 
Ausgleichsflächen wird nicht gefolgt. Die Gemeinde sieht das Entwicklungsgebot 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB als gewahrt an. 
Die externe Kompensation erfolgt auf Flächen, deren Darstellung im wirksamen 
Flächennutzungsplan bereits heute eine ökologische Aufwertung zulässt oder diese 
bereits im Kern vorsieht. Ein wesentlicher Teil der Maßnahmenfläche ist im wirksamen 
FNP bereits als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft dargestellt. Damit entspricht die verbindliche Festsetzung im 
Bebauungsplan exakt der Zielsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung. Die westliche 
Fläche ist zwar als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, liegt jedoch größtenteils im 
Überschwemmungsgebiet. Die Nutzung als extensives Feuchtgrünland 
(Kompensationsmaßnahme) ist mit der ökologischen Funktion eines 
Überschwemmungsgebietes und der Grundkonzeption einer Freihaltung der Selzaue 
voll vereinbar. Der Rechtsbegriff des Entwickelns gestattet es zudem, "von den 
gegenständlichen Darstellungen des Flächennutzungsplans abzuweichen [...] sofern der 
Bebauungsplan trotz der Abweichung der Grundkonzeption des Flächennutzungsplans 
nicht widerspricht" (vgl. BauR 2000, S. 358, 359). Da die Flächen im FNP bereits als 
ökologisch wertvolle Außenbereichsflächen (Naturschutz/Landwirtschaft im 
Überschwemmungsgebiet) charakterisiert sind, stellt die parzellenscharfe Festsetzung 
als Ausgleichsfläche lediglich eine zulässige Verfeinerung der Planstufe dar. Der FNP 
stellt die Flächennutzung nur „in den Grundzügen“ (§ 5 BauGB) dar. Diese Grundzüge 
(hier: Erhalt einer ökologisch wertvollen Aue) bleiben vorliegend voll erhalten. Die 
Flächen sind zudem im vorhabenbezogenen Bebauungsplan und im 
Durchführungsvertrag rechtssicher und dauerhaft gesichert. 
 
Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ihnen kann jedoch nur 
bedingt entsprochen werden. 
Weder die Gemeinde noch der Vorhabenträger haben Zugriff auf den Altstandort, da sich 
dieser im Eigentum eines Dritten befindet. Konkrete Planungsabsichten des Eigentümers 
sind der Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Gleichwohl eröffnet die 
Standortverlagerung die städtebauliche Chance für eine sinnvolle Nachnutzung und 
Revitalisierung im Sinne der Innenentwicklung. Die Gemeinde wird bei Vorliegen eines 
tragfähigen Nachnutzungskonzepts prüfen, ob sie im Rahmen ihrer Planungshoheit die 
entsprechenden bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen schafft. Ergänzend wird 
klargestellt, dass für den Altstandort derzeit kein Bebauungsplan existiert. Die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich daher aktuell nach den 
Kriterien des Einfügens gemäß § 34 BauGB. 
 
Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ihnen wird nach Möglichkeit 
entsprochen.  
In die Verfahrensakte wird eine gedruckte und eine digitale Version in höherer Auflösung 
aufgenommen.  
 
Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ihnen wird entsprochen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 13.: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Der Abwägung 
findet im Rahmen der Begründung, dem Umweltbericht und im Rahmen der 
Abwägungsdokumente ausführlich statt.  
 
Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. An den Festsetzungen 
wird festgehalten bzw. die Berücksichtigung erfolgt wie folgt: 
Entsprechend den Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB wurde der Vorrang der 
Innenentwicklung im Planungsprozess umfassend geprüft. Da im gewachsenen Ortskern 
aufgrund enger Gebäudestrukturen keine verfügbaren Flächen für zeitgemäße 
Lebensmittelmärkte existieren, ist die Inanspruchnahme einer Fläche am Ortseingang 
städtebaulich erforderlich. Das Plangebiet ist durch die teilweise Nutzung als 
Wohnmobilstellplatz und Friedhofsstellplätze bereits baulich vorgeprägt und 
infrastrukturell erschlossen, was den Grundsatz des schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden unterstützt.  Durch die Standortverlagerung werden am bisherigen Standort 
an der Bubenheimer Straße neue gewerbliche Potenziale für die Ortsgemeinde frei 
(Nachnutzungspotenziale), was die effiziente Flächennutzung im Sinne eines aktiven 
Flächenmanagements weiter befördert.  Die Standortwahl ist das Ergebnis einer 
Gesamtabwägung, um die langfristige und zukunftsfähige Lebensmittelgrundversorgung 
für Schwabenheim und die umliegenden Gemeinden sicherzustellen.  Als Trägerin der 
Flächennutzungsplanung wird die Verbandsgemeinde die Anwendung des Instruments 
RAUM+Monitor prüfen, um Baulandreserven und Innenentwicklungspotenziale 
systematisch zu erfassen und aktuell zu halten.  
 
Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. An den Festsetzungen wird 
festgehalten: 
Die Gemeinde bestätigt, dass alle für das Plangebiet relevanten und rechtsgültigen 
Satzungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beachtet werden, soweit dies in 
ihrem Zuständigkeitsbereich liegt. Etwaige zukünftige Bauvorhaben innerhalb des 
Geltungsbereichs müssen sich zwingend an den Festsetzungen dieses 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie den Inhalten des Durchführungsvertrages 
messen lassen.  
 
Zu 16. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ihnen wird entsprochen.  
Die Gemeinde stellt sicher, dass alle im Rahmen des Bauleitplanverfahrens verwendeten 
Gesetze, Verordnungen und sonstigen Rechtsgrundlagen (wie BauGB, BauNVO, LBauO 
oder geltende Satzungen) in ihrer jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
aktuell gültigen Fassung angewendet werden. Im Rahmen der abschließenden 
redaktionellen Fertigstellung der Satzungsunterlagen erfolgt eine erneute Prüfung der 
Rechtsstandsangaben auf ihre Aktualität. 
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Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (10.12.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wie folgt im weiteren 
Verfahren berücksichtigt: 
Die Feststellung, dass im Geltungsbereich kein Altbergbau dokumentiert ist und aktuell 
kein Bergbau erfolgt, wird bestätigend zur Kenntnis genommen. Dies gilt auch für die 
weitergehenden Informationen, die sich v.a. auf den Vollzug der Bauleitplanung 
beziehen. Die Hinweise führen zu keiner Änderung der planerischen Festsetzungen. Die 
technischen Anforderungen an den Baugrund und die gesetzlichen Meldepflichten sind 
auf der nachgelagerten Ebene der Bauausführung durch den Vorhabenträger 
sicherzustellen. 
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Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (09.01.2026) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 2.: Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
Im Hinblick auf den Altstandort: Weder die Gemeinde noch der Vorhabenträger haben 
Zugriff auf den Altstandort, da sich dieser im Eigentum eines Dritten befindet. Konkrete 
Planungsabsichten des Eigentümers sind der Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
bekannt. Gleichwohl eröffnet die Standortverlagerung die städtebauliche Chance für eine 
sinnvolle Nachnutzung und Revitalisierung im Sinne der Innenentwicklung. Die 
Gemeinde wird bei Vorliegen eines tragfähigen Nachnutzungskonzepts prüfen, ob sie im 
Rahmen ihrer Planungshoheit die entsprechenden bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen schafft. Ergänzend wird klargestellt, dass für den Altstandort derzeit 
kein Bebauungsplan existiert. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 
richtet sich daher aktuell nach den Kriterien des Einfügens gemäß § 34 BauGB. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft, Bodenschutz (06.01.2026) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, da die 
ursprünglichen Hinweise in die Begründung aufgenommen wurden.  
 
Zu 4.: Die Stellungnahme vom 16.01.2024 wurde berücksichtigt. Die Hinweise 
werden zur Beachtung im Vollzug der Planung zur Kenntnis genommen.  
In der Stellungnahme heißt es:  
Der Planungsbereich (Gemarkung Schwabenheim, Flur 18, Flurstücke 222/2, 223, 224, 
225, 226/1 und 226/2 sowie 439 tlw. und 441/5 tlw.) ist im BODEN- 
INFORMATIONSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS RP), BODENSCHUTZ- 
KATASTER (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich relevante Fläche erfasst. Es wird 
darauf hingewiesen, dass sich im Bereich dieses Flurstückes/dieser Flurstücke de- 
noch hier bislang nicht bekannte und daher nicht erfasste Bodenbelastungen / schädliche 
Bodenveränderungen, Altstandorte/Verdachtsflächen und/oder Altablagerungen 
befinden können und das Kataster somit Lücken aufweisen kann. Auf die Anzeigepflicht 
gem. § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz vom 25.7.2005 wird in Kapitel 5.1 der 
Begründung mit Stand vom 07.08.2023 hingewiesen. Ein Baugrundgutachten wird unter 
Kapitel 5.2 angekündigt; es liegt hier noch nicht vor. 
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Bürger 1 (16.12.2025) 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Zu 1.: Dem Einwand kann nicht entsprochen werden; die Abwägung erfolgt wie 
folgt: 
Der Behauptung, es fehle ein Verkehrskonzept, wird widersprochen. Die verkehrliche 
Erschließung des Plangebietes wurde durch einen externen Fachplaner in enger 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms entwickelt. Die Planung des 
Kreisverkehrsplatzes (KVP) an der L 428 dient explizit dazu, den Verkehrsfluss 
leistungsfähig zu ordnen und die Verkehrssicherheit am Ortseingang zu erhöhen.   
Die Belange der schwächeren Verkehrsteilnehmer wurden im Rahmen der Planung des 
Knotens substanziell berücksichtigt. Im Bereich des Kreisverkehrs werden barrierefreie 
Querungshilfen mit einer Breite von 4,00 m sowie taktilen Leitelementen und 
Rollstuhlüberfahrsteinen geschaffen. Dies stellt gegenüber der aktuellen Situation am 
Ortseingang eine objektive Verbesserung der Querungsmöglichkeiten dar.  Darüber 
hinaus werden Fußwege in der Verkehrsplanung berücksichtigt; über den 
Bebauungsplan erfolgt die Festsetzung und Sicherung des Flächenbedarfs. Der 
überörtliche Radverkehr wird ebenfalls sicher geführt.  
Da es sich um eine Standortverlagerung eines bestehenden Marktes handelt, ist keine 
„Vervielfachung“ des Gesamtverkehrs in der Ortslage zu erwarten. Vielmehr führt der 
neue Standort am Ortseingang dazu, dass Verkehre aus Richtung Ingelheim und 
Berufspendlerströme bereits am Ortsrand abgefangen werden, was die innerörtliche 
Friedensstraße und Bubenheimer Straße vom bisherigen Zielverkehr entlastet und in 
Summe zu keinen Mehrverkehren führt.   
Die Kritik an den bestehenden Gehwegbreiten im weiteren Verlauf der Ingelheimer 
Straße (Ecke Rathaus) wird zur Kenntnis genommen. Dieser Bereich liegt jedoch 
außerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Die 
Gemeinde prüft im Rahmen ihrer allgemeinen Verkehrsplanung kontinuierlich 
Maßnahmen zur Verbesserung der innerörtlichen Sicherheit, wobei auch die baulichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.   
Fazit: Die Planung stellt durch den neuen Kreisverkehr und die dedizierten Rad- und 
Gehwegstrukturen eine verkehrssichere und leistungsfähige Erschließung dar, die den 
Anforderungen des LBM Worms entspricht und die Sicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer am Planstandort gewährleistet.  
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Zu 2.: Dem Einwand kann aus den nachfolgenden Gründen nicht entsprochen 
werden: 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Verlagerung eines bestehenden Marktes 
innerhalb der Ortslage. Es entstehen hierdurch keine neuen überregionalen 
Verkehrsströme. Die Verkehrsbelastung verschiebt sich lediglich innerhalb des Ortes, 
wobei der neue Standort am Ortseingang die südlichen Bereiche um Friedensstraße und 
Bubenheimer Straße vom bisherigen Ziel- und Quellverkehr entlasten kann. Die 
verkehrliche Erschließung wurde durch einen externen Fachplaner in Abstimmung mit 
dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) beplant. Der neu geplante Kreisverkehrsplatz (KVP) 
an der L 428 ist darauf ausgelegt, den Verkehrsfluss leistungsfähig zu ordnen und 
Rückstauungen zu minimieren. 
Durch die Lage am nördlichen Ortseingang ergeben sich positive verkehrliche Effekte 
durch Synergien mit den Berufspendlerbeziehungen (sog. „Halt-auf-dem-Weg-Verkehr“). 
Dies führt dazu, dass Zusatzfahrten zur Bubenheimer Straße teilweise künftig entfallen. 
Zur Prüfung der objektbezogenen Lärmbelastung wurde eine schalltechnische 
Untersuchung angefertigt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in die 
Entwurfsplanung eingeflossen, um sicherzustellen, dass die schutzwürdigen Belange 
der Anwohner gewahrt bleiben. Subjektive Messungen mittels Mobilgeräten können 
hierbei die fachgutachterliche Prognose nach standardisierten Rechenverfahren (TA 
Lärm) nicht ersetzen. Das erstellte Gutachten führt ferner dazu aus:  
„Die anlagenbezogene Verkehrsmenge durch den PENNY-Markt beträgt tagsüber 
zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 658 Pkw und 3 Lkw sowie 1 Kleintransporter. An den 
untersuchten Immissionsorten IO 1 bis IO 4 erreicht die Geräuschbelastung durch den 
anlagenbezogenen Verkehr auf der den Straßen zugewandten Gebäudeseiten nach 
RLS-19 tagsüber einen Wert von nicht mehr als 50 dB(A), so dass hier der 
Immissionsgrenzwert nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) für reine 
und allgemeine Wohngebiete von tagsüber 59 dB(A) bzw. der Immissionsgrenzwert für 
Mischgebiete von tagsüber 64 dB(A) durch den anlagenbezogenen Verkehr um 
mindestens 9 dB(A) unterschritten wird. Somit sind nach TA Lärm keine 
organisatorischen Maßnahmen zur Minderung der anlagenbezogenen 
Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen erforderlich.“ 
Die Forderung nach einer durchgehenden Tempo-30-Zone in der 
Friedensstraße/Faltenstraße wird zur Kenntnis genommen. Die Anordnung von 
verkehrsrechtlichen Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
klassifizierten Straßen obliegt jedoch der zuständigen Verkehrsbehörde in Abstimmung 
mit dem LBM und ist nicht unmittelbar Gegenstand der bauleitplanerischen 
Festsetzungen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.  Der neue Kreisverkehr 
trägt baulich zu einer Reduzierung der Einfahrgeschwindigkeiten am Ortseingang bei. 
Fazit: In der Gesamtabwägung überwiegt das öffentliche Interesse an einer 
zukunftsfähigen Sicherung der Nahversorgung an einem verkehrlich besser 
angebundenen Standort. Eine unzumutbare Mehrbelastung der Friedensstraße ist unter 
Berücksichtigung der Entlastungseffekte an anderer Stelle und der leistungsfähigen 
Neuanbindung über den Kreisverkehr nicht erkennbar. 
 
 



 
31. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes  23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. An den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wird festgehalten; die Abwägung erfolgt wie folgt: 
Die im Plangebiet vorhandenen Gehölzstrukturen wurden im Rahmen der 
Bestandsaufnahme zum Umweltbericht und zum vorliegenden Bebauungsplan 
fachgutachterlich erfasst. Dass die Anzahl der neu festgesetzten Bäume innerhalb des 
überbaubaren Bereichs geringer ausfällt als der aktuelle Bestand, ist der funktionalen 
Notwendigkeit der geplanten Nutzung (Stellplatzanlage, Logistikflächen des 
Nahversorgers) geschuldet. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB wird der durch das Vorhaben 
verursachte Eingriff in Natur und Landschaft vollumfänglich bilanziert (Ökobilanzierung). 
Der Verlust an Gehölzsubstanz im Plangebiet wird nicht allein durch die Anzahl der 
Bäume in der Planzeichnung ausgeglichen, sondern durch die Summe aller internen und 
externen Kompensationsmaßnahmen. Neben den 12 im Bereich der Stellplätze und 
Grünflächen festgesetzten Bäumen (Festsetzung 1.7.1) sieht die Planung umfangreiche 
Begrünungsmaßnahmen vor. 
Hierzu zählen die intensive Ein- und Durchgrünung des Geländes, die Pflanzung von 
dichten Gehölzstrukturen in den Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (Maßnahme A) sowie die Anlage von artenreichem 
Feuchtgrünland (Maßnahme B). Zusätzlich ist eine extensive Dachbegrünung auf dem 
Marktgebäude verbindlich festgesetzt.  Die Forderung nach einer zeitnahen Umsetzung 
der Ausgleichsflächen wird grundsätzlich entsprochen. Die Durchführungsfristen und die 
zeitliche Koppelung der Ausgleichsmaßnahmen an den Baubeginn werden im 
städtebaulichen Vertrag bzw. im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan rechtsverbindlich geregelt. Fazit: Die Planung stellt durch die 
Kombination aus standortnaher Begrünung und dem bilanzierten externen Ausgleich 
sicher, dass der Eingriff in den Baumbestand ordnungsgemäß kompensiert wird.  
 
Zu 4.: Dem Einwand kann aus den nachfolgenden Gründen nicht entsprochen 
werden:  
Die Gemeinde ist sich der landesweiten Ziele zur Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme bewusst. Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden 
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Die langfristige Sicherung einer zeitgemäßen und barrierefreien 
Nahversorgung für die Bürger von Schwabenheim stellt ein solches gewichtiges 
städtebauliches Erfordernis dar. 
Die Option einer Revitalisierung am bestehenden Standort wurde durch die Gemeinde 
und den Vorhabenträger eingehend geprüft. Der derzeitige Markt entspricht in Bezug auf 
energetische Standards und Substanz nicht mehr einem zukunftsfähigen 
Lebensmittelmarkt. Eine Erweiterung oder ein moderner Neubau am Altstandort ist 
aufgrund der fehlenden investiven Zugriffsmöglichkeiten auf die Liegenschaft und 
wirtschaftlichen Aspekten nicht realisierbar. 
Dem Gebot der Innenentwicklung gemäß § 1a Abs. 2 BauGB wurde Rechnung getragen. 
Im Ortskern von Schwabenheim stehen keine ausreichend großen und verfügbaren 
Flächen zur Verfügung, die einen modernen Markt mit den notwendigen 
Stellplatzkapazitäten und logistischen Abläufen aufnehmen könnten. Der Planstandort 
ist zudem schon in Teilen baulich vorgeprägt.  
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Der mit dem Vorhaben verbundene Flächenverbrauch und die Neuversiegelung werden 
durch umfangreiche ökologische Maßnahmen kompensiert. Dies umfasst nicht nur die 
interne Durchgrünung und Baumpflanzungen, sondern insbesondere die im 
Bebauungsplan verbindlich festgesetzte extensive Dachbegrünung des Marktgebäudes. 
Diese Maßnahmen dienen der Minderung der Auswirkungen auf das Kleinklima und den 
Wasserhaushalt.    
Nur durch den Neubau an einem verkehrsgünstigen Standort (Anbindung über den 
neuen Kreisverkehrsplatz) kann eine langfristige und wirtschaftlich tragfähige 
Grundversorgung sichergestellt werden. 
Fazit: In der Abwägung zwischen dem Belang des Flächenschutzes und dem Belang der 
Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung misst die Gemeinde der Sicherung der 
Nahversorgung am gewählten Standort eine höhere Priorität bei. Die unvermeidbare 
Neuversiegelung wird durch die festgesetzten Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
auf das notwendige Maß begrenzt. Umfangreiche Kompensationsmaßnahmen wurden 
festgesetzt.  
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Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Alle Stellungnahmen des 
Einwenders wurden berücksichtigt.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Nur Information: Unklarheiten bezüglich der Stellungnahmen wurde ausgeräumt. Alle 
Stellungnahmen wurden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


